
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1994/3/18 93/07/0166
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.03.1994

Index

L66507 Flurverfassung Zusammenlegung landw Grundstücke

Flurbereinigung Tirol

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

80/06 Bodenreform

Norm

ABGB §552;

FlVfGG §17 Abs2;

FlVfLG Tir 1978 §38 Abs3;

Rechtssatz

Auch eine durch letztwillige Verfügung zu bewirkende Trennung von Mitgliedschaftsrechten von der bisherigen

Stammsitzliegenschaft bedarf einer agrarbehördlichen Bewilligung, da es im Hinblick auf die Ziele, die das Tir FlV G

1978 mit der Bewilligungsp icht verfolgt, keinen Unterschied macht, ob eine solche Trennung durch Rechtsgeschäfte

unter Lebenden oder durch letztwillige Verfügung erfolgt.
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